Zur Sache: Zeitpunkt Übergabe 
Die Übergabe der Räume an den Kläger fand tatsächlich am 23.02. 2024 statt, so wie im schriftlichen Übergabeprotokoll des Klägers auch ausgewiesen . Die Aussage des Klägers, es handele sich bei diesem Datum um einen Irrtum - die Übergabe habe erst am 17.05. 2024 stattgefunden - ist ebenfalls falsch.

Neben dem schriftlichen Übergabeprotokoll des Klägers, beweist auch die eMail des Klägers vom 18.04.2024 an den Beklagten, dass die Übergabe bereits stattgefunden hatte.:

„... Wie aus dem Übergabeprotokoll und dem Mietvertrag, §13 Abs. (3) hervor gehen, hat der Mieter vor Rückgabe die Schönheitsreparaturen durchzuführen.“
Beweis eMail des Klägers vom 18.04. 2024 …......................................
Im Übrigen ist es auch vollkommen unglaubwürdig, dass der Kläger im Mai 2024 ein Übergabeprotokoll der Räumlichkeiten mit Datum aus Februar 2024 vorlegt und bestätigt.

Die Übergabe erfolgte fristgerecht am 23.02. 2024, eben unmittelbar vor dem Kündigungszeitpunkt zum 29.02. 2024, keineswegs erst zum 17.05. 2024. Eine Berechnung des Mietzins über den 29.02. 2024 hinaus weist der Beklagte daher mit Verweis auf das Übergabeprotokoll des Klägers selbst:entschieden zurück! Der Kläger wer hielt dabei auch alle Schlüssel, überließ dem Beklagten jedoch einen Schlüssel um restliche Arbeiten vereinbarungsgemäß durchführen zu können .

Ebenso bot der Beklagte dem Kläger an, die vereinbarten Restarbeiten auch kurzfristig zu erledigen, falls der Kläger einen Nachmieter erhalten sollte. Dabei tat der Beklgate dem Kläger auch kund,dass er sich nicht vorstellen könne, dass der Kläger für diese Räume in diesem Zustand einen Nachmieter finden würde.

Hierzu wird weiter ausgeführt:

Wie der Beklagte bereits in seiner Kündigung am 30. August 2023 zum 29.02, 2024 zum Ausdruck gebracht hatte, war er an der Fortführung bzw. dem Abschluß eines neuen Mietvertrags durchaus interessiert sofern die Schäden aus der Gasabrechnung für 2022 anerkannt, ein angemessener, ortsüblicher  Mietpreis vereinbart und eine funktionierende Heizungsanlage installiert würde.

Der Beklagte teilte dem Kläger ebenfalls mit, dass er ansonsten ca. 4 -6 Wochen benötige, um die Räume zu leeren und die Werbebeschriftungen von den Schaufenstern zu entfernen.

Erst am 22.02. 2024 – also 7 Tage vor Inkrafttreten der Kündigung ließ der Kläger den Beklagten mit eMail und Schreiben wissen, dass er an keiner Verlängerung interessiert sei, stellte viel mehgr vollkommen irrelevante Forderungen an den Beklagten

Beweis: eMail und Schreiben des Kläges vom 22.02.2024

B
Der Beklagte beschwerte sich daraufhin heftig bei dem Kläger, dass dieser doch gewußt habe, das der Beklagte 4 – 6 Wochen für alle Arbeiten benötige. Er verlangte deswegen eine kurzfristige Übergabe der Räume, mit der Zusicherung dass am 28.02. und 29.02. die Räume geräumt werden würden. Davon ausgenommen war lediglich ein großer Werktisch, für dessen Abtransport die Tischlerei TIMS beansprucht werden muße, die so kurzfristig keinen Termin frei hatte. Der Werktisch sollte dann mitte März von der Tischlerei TIMS abgebaut und abtransportiert werden.

Der Kläger stimmte dem zu und die Parteien vereinbarten sich für den 23.02. 2024 für die Übergabe der Räume, die dann auch tatsächlich stattfand. Dabei wurden auch notwendige Arbeiten besprochen, die der Beklagte ausführen sollte. Der Kläger teilte dem Beklagten dann auch mit, er könne sich die geschätzten 4 – 6 Wochen für den Rest zeit nehmen, da die Übergabe nun ja stattgfunde hatte. Am 23.02. 204 fand damit die Übergabe der Räume und der Schlüssel statt.

Beweis: Übergabeprotokoll des Klägers, datiert auf den 23.02. 2024 
B
Bis zum 28.02. 2024 hatte der Beklagte vereinbarungsgemäß bereits alles abgebaut und für den Abtransport vorbereitet. Vom 28. bis 29.02. 2024 mietete der Beklagte einen Transporter mit hydraulischer Hebebühne und hatte fast alles bis zum 29.02. 2024 auch geräumt. Über den vom 28. bis 29.02. angemieteten Transporter erhielt der Beklagte am  eine entsprechende Rechnung

Beweis: Rechnung AVIS Autovermietung über Transporter

B
Allerdings passte ein großer Digitaldrucker nicht auf die hydraulische Hebebühne des Transporters  Der Kläger meldete dies dem Beklagten sofort am 01.03. 2024 per WhatssApp:

WhatssApp-Dialog Kläger / Beklagter am 01.03. 2024:

Kläger - 08:57 Uhr

Guten Morgen Herr Lehder.

Heute ist bereits der 1.3.2024. zu gestern ist Ihre Kündigung wirksam geworden. Wann übergeben Sie die Räumlichkeiten  vertragsgemäßen Zustand an mich?

Beklagter: 09:18 Uhr:

Guten Morgen Herr Seiffert,

Sind schon ausgezogen, müssen aber noch sauber machen.

Melde mich Montag wg. Übergabe 

Kläger, 09:21 Uhr

Hallo Herr Lehder

Es stehen noch etliche Geräte und mindestens der große Klebetisch....

Aber das wird sicherlich heute beräumt.

Die Entfernung der Beklebung aller Scheiben nicht vergessen „PEACE-Smiley“

Beklagter 09:25 Uhr:

Ich sagte doch, dass da ordentlich hinterlassen wird

Kläger 10:40 Uhr :

„Daumen hoch-Symbol“

Beklagter, 12:02 Uhr:

Zu diesen Zählerständen zum 29:02. 2024 gekündigt:
Fotos mit Zählerständen für Gas und Strom per WhatssApp an Kläger

Zähler Gas: Stand per 29.02. 2024 = 20.972, 29

Der große Digitaldrucker wurde sofort am 01.03. 2024 in die neuen Räume über die Straße gerollt  ( ca. 50 m entfernt ). 

Abbau und Transport des großen, sehr schweren Werktischs ( „Klebetisch“ ) erfolgte vereinbarungsgemäß durch die Tischlerei „TIMS“ am 15.03. 2024. Damit waren die Räume komplett geräumt und wurden durch die Zeugin Christiane Höpfner auch komplett gereinigt

Beweis: Aussage Christiane Höpfner, Buchhaltung

B
Zum Beleg schickte der Beklagte an den Kläger ein Foto des Platzes, an dem der große Werktisch stand per WhatsApp, erwähnte dabei auch de plötzlichen Tod seines Schwiegervaters „Heinz Riemenschneider“.

Beklagter: 19.03. 2024 - 06:33 Uhr:

Guten Morgen Herr Seiffert,

Der Vollständigkeit halber das Foto mit geräumten Werktisch

Samstag Nacht ist Kirstens Vater – quasi mein Schwiegervater gestorben.

Verzögert sich ein paar Tage

Kläger, 19.03. 2024 -07:38 Uhr

Ah OK.

Geben Sie mir einfach Bescheid, wann Ihrerseits alles fertig zur Übergabe sein wird.

Folien runter, Löcher verschlossen und die Wände komplett gemalert in denen die ganzen Löcher waren.

Dann vereinbaren wir einen Termin zur Übergabe

Kirsten ist Frau Bartz?

Beklagter: 19.03. 2024 - 07:40 Uhr:

Kirsten ist mein „Weibchen“.... Ihr Vater – also quasi mein Schwiegervater
Der Kläger verwies auf die verbliebenen Arbeiten, nämlich die Werbefolien von den Fenstern zu nehmen, die Bohrlöcher zu schließen und die Wände zu malern. Insbesondere erwähnte der Kläger keinerlei Mängel oder gar Kratzer des Fußbodens, der zu diesem Zeitpunkt . Also nach der kompetter Räumingund erster Reinigung – noch vollkommen unversehrt war – von evtl. akzeptablen Gebrauchsspuren abgesehen.

Über die Kulanz des Klägers bedankte sich der Beklagte dann mit eMail vom 23.03. 2024, in dem er auch die vereinbarten 4 – 6 Wochen erwähnte, die der Kläger dem Beklagen nach er erfolgten Übergabe zugebilligt hatte.

Zudem teilte der Beklagte dem Kläger darin mit, dass er nicht zum Malern der Wände verpflichtet sein, lehnte dies daher auch ab:

Beweis:
eMail des Beklagten vom 23.03. 2024 

B
In der Folge löste der Beklagte die Werbeschriftungen, soweit bis dahin noch verklebt. Bis zum 15. April 2024 – also noch weit innerhalb der vereinbarten 4 – 6 Wochen waren die Bohrlöcher geschlossen und alle  Werbebeschriftungen von den Scheíben gelöst.

Es verblieben noch Beklebungen, die nicht von dem Beklagten stammten, sondern schon sehr alt und mehrfach überklebt waren. Diese befanden sich über den großen Scheiben.

Der Beklagte versprach dem Kläger allerdings, diese auch noch zu lösen, sofern diese noch ablösbar waren. Dafür bedankte sich der Kläger ausdrücklich.

Davon ausgenommen war jene bereits beschädigte Scheibe, deren Glassprünge beim Ablösen der Werbebeschriftungen weiter sprangen. Der Beklate teilte des´dem Kläger mit, der dann zusicherte, dass er diese eine Scheibe nicht weite bearbeiten brauche. Er werde diese Scheibe dann ohnehin ersetzen müssen.

Der Beklagte ließ dann alle Räume erneut von der Zeugin Christiane Höpfner am 16. März 2024 – also nach der Räumung des verbliebenen Werktischs durch die Tischlerei TIMS – erneut reinigen, diesmal auch feucht durchwischen, ebenso innere Fensterrahmen u.v.a. 

Per WhatssApp vom 15.04. 2024 informierte der Beklagte den Kläger vom Abschluß und der erneuten Reinigung, dokumentierte diese auch mit Fotos.

Die Pareien vereinbarten sich für den 16.04. 2024 für die Übergabe.

Beklagter, 15.04. 2024 – 19:44 Uhr
Foto von defekter Scheibe
Alle anderen Scheiben waren super

Alles ordentlich und sauber  - auch naß gewischt – für Übergabe morgen
Foto von Fußboden Küche

Foto von großen Geschäftsräumen 
Ach so, die Uhrzeit: Wäre 13 Uhr ok ?

Kläger, 16.04. 2024 – 11:35 Uhr

14:30 Uhr ?

Beklagter, 16.04. 2024 – 11_35 Uhr 
Zustimmung durch Symbol „Daumen hoch“ - 

Der Kläger erschien jedoch nicht zur vereinbarten Übergabe. Auch in der weiteren Folge wurden Termine vereinbart, die der Kläger aber jeweils kurzfristig wieder absagte. Dergleichen  zog sich bis zum 17 Mai hin, bis dann die Abnahme stattfand.

Der Beklagte weist hier noch einmal nachdrücklich darauf hin, dass die „juristische“ Übergabe gem. des Übergabeprotokolls am 23.02. 2024 stattfand und der Kläger dem Beklagten selbst die vereinbarte Dauer von zusätzlich 4 -6 Wochen gewährte.

Dies wurde vwereinbart und von Seien des Beklagen auch eingehalten: Die Räume waren zu letzten Abnahme bereits seit dem 15. April – ausgehend vom Kündigungszeitpunkt 29.02. 2024 – also 6 Wochen später vereinbarungsgemäß zur Schlußabnahme fertig gestellt

Hätte der Beklagte gewußt, dass der Kläger heute einen Mietzins bis Mai 2024 verlangt, so hätten die Arbeiten selbstverständlich schneller, spätesten bis Ende März 2024 abgeschlossen sein können – auch trotz des plötzlichen, überraschenden Todes seines Schwiegervaters.

Soweit der Kläger die Schlußabnahme ab dem 15.April 2024 weiter herauszögerte, so seht der Beklagte diese Verzögerungen bis Mai 2024 außerhalb seines Verantwortungsbereichs.

Der Beklagte verweis daher nochmal ausdrücklich auf das Übergabedatum im Übergabeprotokoll des Klägers selbst vom 23.02. 2024 zum Kündigungszeitpunkt 29.02. 2024 .

Ein „Irrtum“ - wie es der Kläger das Gericht nun glaubhaft machen will ist ausgeschlossen.

